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(54) ANLAGE ZUR HERSTELLUNG EINER FASERSTOFFBAHN

(57) Die Erfindung betrifft eine Anlage (1) zur Her-
stellung einer Faserstoffbahn (2), insbesondere einer
Langfaserpapier- oder Nassvliesbahn, umfassend eine
ein Bindersieb (8) aufweisende Bindersiebpartie (7) zur
Aufbringung eines wässrigen Bindemittels auf die Faser-
stoffbahn (2) und eine ein Trockensieb (11) aufweisende
Trockenpartie (10) zur Trocknung und Verfestigung der
Faserstoffbahn (2), wobei die Bindersiebpartie (7) und

die Trockenpartie (11) mit einem Abstand zueinander an-
geordnet sind, so dass die Faserstoffbahn (1) von dem
Bindersieb (8) zu dem Trockensieb (11) in einem freien
Zug geführt wird, wobei randseitig der Anlage (1) im Be-
reich des Abstands zwischen der Bindersiebpartie (7)
und der Trockenpartie (11) wenigstens eine Luftabsaug-
vorrichtung (27) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Herstel-
lung einer Faserstoffbahn, insbesondere einer Langfa-
serpapier- oder Nassvliesbahn, umfassend eine ein Bin-
dersieb aufweisende Bindersiebpartie zur Aufbringung
eines wässrigen Bindemittels auf die Faserstoffbahn und
eine ein Trockensieb aufweisende Trockenpartie zur
Trocknung und Verfestigung der Faserstoffbahn, wobei
die Bindersiebpartie und die Trockenpartie mit einem Ab-
stand zueinander angeordnet sind, so dass die Faser-
stoffbahn von dem Bindersieb zu dem Trockensieb in
einem freien Zug geführt wird.
[0002] Eine derartige Anlage ist bereits aus der Druck-
schrift WO 2009/144195 A1 aus dem Hause der Anmel-
derin bekannt.
[0003] In der dort beschriebenen Anlage wird in einer
Faserstoffsuspendierungseinheit, beispielsweise eine
Glasfaser-Aufschlämmung, durch Zugabe einer eine Fa-
serlänge im Bereich von 6 bis 40 mm, vorzugsweise von
8 bis 30 mm, insbesondere von 10 bis 25 mm, aufwei-
senden Glasfaser zu einem typischen Weißwasser in ei-
nem Pulper zur Dispersion der Glasfaser in dem
Weißwasser unter Bildung der Glasfaser-Aufschläm-
mung mit einer Faserkonzentration von etwa 0,2 bis 1,0
Gewichtsprozent hergestellt und einem Weißwasser-
strom zugeteilt. Diese Glasfaser-Aufschlämmung wird
dann in einem Bahnbildner mit zumindest einem wenigs-
tens einschichtigen, vorzugsweise mehrschichtigen
Stoffauflauf auf ein zumindest streckenweise unter ei-
nem Winkel zur Horizontalen verlaufendes Schrägsieb
aufgebracht und entwässert. Durch die Entwässerung
der Glasfaser-Aufschlämmung wird ein Glasfaser-Nass-
vlies gebildet. Das gebildete Glasfaser-Nassvlies wird
anschließend auf ein zumindest streckenweise horizon-
tal oder annähernd horizontal verlaufendes Bindersieb
einer Bindersiebpartie überführt. In dieser Bindersieb-
partie wird wenigstens ein wässriges Bindemittel, wie
beispielsweise ein wässriges Harnstoff-Formalde-
hyd(UF)-Harz-basierendes Bindemittel, mittels wenigs-
tens eines Binderstoffauflaufs auf das nasse Glasfaser-
Nassvlies aufgebracht. Nachfolgend wird das über-
schüssige Bindemittel abgesaugt. Die wässrige Binde-
mittellösung wird vorzugsweise unter Verwendung eines
Vorhangbeschichters oder eines Tausch- und Quet-
schapplikators auf das nasse Glasfaser-Nassvlies auf-
gebracht, allerdings sind auch andere Aufbringmethoden
wie Sprühen geeignet. Das nasse und noch unverklebte
Glasfaser-Nassvlies wird dann in eine ein Trockensieb
aufweisende Trockenpartie zur Trocknung und Aushär-
tung (Polymerisation) des Bindemittels, das die Glasfa-
sern in dem Glasfaser-Vlies miteinander verklebt, über-
führt. Die Trockenpartie kann beispielsweise einen be-
heizten Durchlaufofen oder einen Trommel- bzw. Band-
trockner aufweisen, wobei das Glasfaser-Vlies im Regel-
fall einer Temperatur von 100 bis 250 °C ausgesetzt wird,
dies jedoch nicht länger als 1 bis 2 Minuten. Letztlich wird
das einen Flächenmassebereich von 40 bis 200 g/m2

und einen Binderanteil von 10 bis 30 % aufweisende
Glasfaser-Vlies in einem Aufwickler auf Wickelkerne zu
Wickelrollen aufgewickelt, um dann nachfolgenden Be-
arbeitungs- bzw. Verarbeitungsstationen zugeführt wer-
den zu können.
[0004] Bereits in der Druckschrift WO 2009/144195 A1
wird auf folgendes Problem hingewiesen, das beim Über-
führen des noch nassen und noch unverklebten Glasfla-
ser-Vlieses von dem Bindersieb zu dem Trockensieb auf-
tritt, wenn anstelle eines offenen Zuges zum Beispiel eine
Transferwalze verwendet wird: Die Walzenoberfläche
verschmutzt sehr schnell mit Glasfasern, sobald sie mit
dem sehr nassen und aufgrund des Binderauftrags kleb-
rigen Glasfaser-Nassvlies in Kontakt gelangt. Diese Ver-
schmutzung bedingt einen hohen Produktionsausfall und
eine damit einhergehende schlechte "Runnability", da
die Anlage vollständig abgestellt und die mit Glasfasern
verschmutzte Walze gereinigt werden muss. Vereinzelt
werden zwar Konstruktionen zum Zwecke einer "Online"-
Walzenreinigung eingesetzt, die damit erreichbaren Rei-
nigungsergebnisse sind jedoch, sowohl hinsichtlich der
Reinigungsqualitäten als auch der Reinigungszeiten,
mehr als unbefriedigend. Auch sind die Kosten für solche
Konstruktionen, unter anderem durch die notwendige Er-
satzteilhaltung einer Reservewalze, gewöhnlich nicht zu
vernachlässigen.
[0005] In der WO 2009/144195 A1 wird vorgeschla-
gen, auf die Walze oder dergleichen zu verzichten und
die Faserstoffbahn von dem Bindersieb zu dem Trocken-
sieb in einem freien Zug zu überführen, wobei die Bahn
in diesem Bereich durch eine Luftströmung aus einer
Blasvorrichtung zur kontaktlosen Schwebeführung der
Faserstoffbahn gestützt wird. Die Blasvorrichtung er-
streckt sich dabei über die gesamte Breite der Vliesstoff-
bahn, wobei sie Luft von oben auf diese bläst.
[0006] Obgleich sich dieses Konzept bewährt hat, tritt
in der Praxis bei der Überführung der Faserstoffbahn von
dem Bindersieb zu dem Trockensieb im freien Zug immer
mal wieder das Problem auf, dass sich in der Faserstoff-
bahn beim Überführen Falten bilden, was teilweise zu
Abtrissen der Bahn führt. Das Problem tritt umso öfter
auf, je größer die Geschwindigkeit ist, mit der die Bahn
durch die Anlage geführt wird und/oder je geringer das
Flächengewicht der Bahn ist.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
zuvor genannten Probleme zu vermeiden oder zumin-
dest zu reduzieren. Insbesondere soll die Überführung
der nassen und noch unverklebten Faserstoffbahn aus
der Bindersiebpartie in die Trockenpartie im offenen Zug
prozesssicherer gestaltet werden, so dass sie die Run-
nability der Anlage nicht negativ beeinflusst und auch bei
hohen Maschinengeschwindigkeiten und/oder geringen
spezifischen Bahngewichten ohne Faltenbildung
und/oder Abrissen der Bahn funktioniert.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Die abhängigen Ansprü-
che haben vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
zum Gegenstand. Insbesondere wird die Aufgabe bei ei-
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ner Anlage der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass randseitig der Anlage im Be-
reich des Abstands zwischen der Bindersiebpartie und
der Trockenpartie wenigstens eine Luftabsaugvorrich-
tung angeordnet ist.
[0009] Die Erfinder haben erkannt, dass für die Falten-
bildung der Faserstoffbahn primär die Luftströmungen
ursächlich sind, welche - insbesondere bei hohen Be-
triebsgeschwindigkeiten und/oder geringen Flächenge-
wichten der Bahn - durch das Bindersieb und das entge-
genlaufende Trockensieb im Überführbereich zwischen
Bindersieb- und Trockenpartie erzeugt werden. Diese
Luftströmungen erzeugen insbesondere im Randbereich
der Anlage Turbulenzen. Dadurch wird die Faserstoff-
bahn gedehnt, was zur Faltenbildung oder sogar den Ab-
rissen der Bahn in der Anlage führt. Dies ist in der weiter
unten näher beschriebenen Figur 2 schematisch veran-
schaulicht.
[0010] Ein erster Lösungsansatz, die Luftströmung po-
sitiv zu beeinflussen, war, mit Leitblechen zu arbeiten.
In den Bereichen, in denen Luftströmungen den Bahnlauf
beeinflussen, werden dabei Strömungsführungen in
Form von Leitblechen eingesetzt.
[0011] Diese lenken die Luftströmung so, dass der
Bahnlauf nicht beeinträchtigt wird. Jedoch wies dieser
Lösungsansatz den Nachteil auf, dass die Luftströmun-
gen veränderlich sein können. Je nach Jahreszeit, Tem-
peratur in der Halle oder, ob die Tore bzw. Türen in der
Halle geöffnet bzw. geschlossen sind, verändert sich die
Thermik und damit die Strömung im betrachteten Be-
reich. Dies hat zur Folge, dass die Position für die Leit-
bleche immer wieder verändert werden muss, um den
störungsfreien Betrieb sicherzustellen.
[0012] Erst durch den erfindungsgemäßen Einsatz von
wenigstens einer Luftabsaugvorrichtung konnte dieses
Problem gelöst werden. Die wenigstens eine Luftab-
saugvorrichtung ermöglicht nämlich in dem Überführbe-
reich zwischen der Bindersieb- und Trockenpartie eine
stabile Strömung zu erzeugen, die nicht von den zuvor
erwähnten Störfaktoren beeinflusst wird.
[0013] Dabei hat es sich überraschend gezeigt, dass
es hierzu völlig ausreichend ist, die wenigstens eine
Luftabsaugvorrichtung lediglich randseitig anzuordnen.
Dies war vorab nicht erwartet worden. Hätte es sich für
eine stabile Luftführung im Überführbereich als nötig er-
wiesen, eine Luftabsaugvorrichtung vorzusehen, die sich
im Überführbereich unterhalb der Faserstoffbahn im We-
sentlichen über die gesamte Breite der Anlage erstreckt,
so hätte dies unweigerlich zu einem sehr hohen War-
tungs- und Reinigungsaufwand für die Luftabsaugvor-
richtung geführt, da im Überführbereich immer wieder
durch das Bindemittel klebrige Fasern von der noch nas-
sen und noch unverklebten Faserstoffbahn herunterfal-
len. Damit wäre auch dieser Lösungsansatz mit der we-
nigstens einen Luftabsaugvorrichtung unpraktikabel ge-
wesen.
[0014] Vorzugsweise ist dabei die wenigstens eine
Luftabsaugvorrichtung in Höhenrichtung betrachtet im

Wesentlichen unterhalb der im freien Zug geführten Fa-
serstoffbahn angeordnet, wobei sie sich aber vom Rand
der Anlage aus nicht bis unter die im freien Zug geführte
Faserstoffbahn erstreckt. Mit "in Höhenrichtung betrach-
tet im Wesentlichen unterhalb" ist dabei gemeint, dass
die wenigstens eine Luftabsaugvorrichtung in vertikaler
Richtung, d.h. in Richtung der Schwerkraft, überwie-
gend, vorzugsweise vollständig, unterhalb der Faser-
stoffbahn angeordnet ist, wenn diese im bestimmungs-
gemäßen Betrieb der Anlage von der Bindersiebpartie
zu der Trockenpartie geführt ist. Gleichzeitig soll sich die
wenigstens eine randseitige Luftabsaugvorrichtung je-
doch in horizontaler Richtung betrachtet nicht vom Rand
bis unter die im freien Zug überführte Faserstoffbahn er-
strecken, um so die zuvor genannten Problematik des
hohen Reinigungs- und Wartungsaufwand zu vermei-
den.
[0015] Mit dem Begriff "Luftabsaugvorrichtung" ist da-
bei vorzugsweise ein Saugkasten gemeint. Ein solcher
Saugkasten weist in der Regel eine Öffnungsfläche auf,
über welche die Luft abgesaugt wird. Die Luftabsaugvor-
richtung kann über Rohrleitungen oder dergleichen mit
einer Unterdruckquelle, wie zum Beispiel einer Vakuum-
pumpe, verbunden sein.
[0016] Besonders effizient hat sich die Erfindung dann
erwiesen, wenn sowohl auf der Triebseite als auch der
Führerseite der Anlage jeweils eine Luftabsaugvorrich-
tung angeordnet ist. In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn
die triebseitige und die führerseitige Luftabsaugvorrich-
tungen derart ausgebildet sind, dass sich der von ihnen
ausgehende Unterdruck unabhängig voneinander ein-
stellen lässt. Mit anderen Worten muss nicht an beiden
Luftabsaugvorrichtungen immer derselbe Unterdruck
anliegen oder dieselbe Menge an Luft pro Zeiteinheit ab-
gesaugt werden. Die Einstellung kann über eine Rege-
lung oder eine Steuerung erfolgen. Normaler Weise
reicht es aber aus, den Unterdruck nur einmal einzustel-
len.
[0017] Um generell die oben beschriebenen Ver-
schmutzungs- und Wartungsprobleme zu vermeiden
oder zumindest zu reduzieren, ist es vorteilhaft, wenn
der Bauraum unterhalb der im freien Zug geführten Fa-
serstoffbahn zumindest im Bereich zwischen einer letz-
ten Walze der Bindersiebpartie, über welche das Binder-
sieb geführt ist, wenn dieses die Faserstoffbahn abgibt,
und einer ersten Walze der Trockenpartie, über welche
das Trockensieb geführt ist, wenn dieses die Faserstoff-
bahn aufnimmt, freigehalten ist. Von diesem freigehalte-
nen Bauraum kann dann Luft besonders effizient durch
die wenigstens eine, vorzugsweise zwei, Luftabsaugvor-
richtung(en) abgesaugt werden.
[0018] Hinsichtlich einer effizienten Ausgestaltung der
Binderpartie wird vorgeschlagen, dass das Bindersieb
zumindest streckenweise horizontal oder annähernd ho-
rizontal verläuft und/oder die Bindersiebpartie wenigs-
tens einen Binderstoffauflauf aufweist.
[0019] Zudem ist es vorteilhaft, wenn die Anlage ferner
eine Formierpartie zur Entwässerung einer wässrigen
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Suspension umfasst, welche der Bindersiebpartie in Pro-
zessrichtung der Faserstoffbahn durch die Anlage vor-
gelagert ist, wobei die Formierpartie vorzugsweise einen
Schrägsiebformer umfasst, der ein zumindest strecken-
weise unter einem Winkel zur Horizontalen verlaufendes
Schrägsieb und zumindest einen wenigstens einschich-
tigen, vorzugsweise mehrschichtigen, Stoffauflauf auf-
weist.
[0020] Auch kann die Anlage ferner eine Faserstoff-
suspendierungseinheit zur Herstellung der wässrigen
Suspension für die Formierpartie umfassen.
[0021] Am Ende kann die Anlage zudem ferner einen
Aufwickler zum kontinuierlichen Aufwickeln der Faser-
stoffbahn auf Wickelkerne zu Wickelrollen umfassen,
wobei der Aufwickler der Trockenpartie in Prozessrich-
tung der Faserstoffbahn durch die Anlage nachgelagert
ist.
[0022] Nicht zwingend aber möglich ist, dass zwischen
der Bindersiebpartie und der Trockenpartie mindestens
eine, vorzugsweise anstellbare, Blaseinrichtung zur kon-
taktlosen Schwebendführung der Faserstoffbahn mittels
Luft oder einem anderen strömungsfähigen Medium vor-
gesehen ist, die quer zu der Laufrichtung der Faserstoff-
bahn mehrere unabhängig voneinander steuer-/regelba-
re Blaszonen aufweist. Die Wirkweise einer solchen Bla-
seinrichtung, die von oben im Überführbereich auf die
Faserstoffbahn bläst, um eine kontaktlose Schwebefüh-
rung der Faserstoffbahn zu fördern, ist detailliert in der
eingangs erwähnten Druckschrift WO 2009/144195 A1
beschrieben, auf deren Inhalt diesbezüglich und bezüg-
lich weiterer vorteilhafter Ausgestaltungen der Blasvor-
richtung hiermit explizit Bezug genommen wird.
[0023] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft die Verwendung einer zuvor beschriebenen, er-
findungsgemäßen Anlage zur Herstellung einer Faser-
stoffbahn, insbesondere einer Langfaserpapier- oder
Nassvliesbahn, wobei im bestimmungsgemäßen Betrieb
der Anlage mittels der wenigstens einen randseitigen
Luftabsaugvorrichtung Luft aus dem Bereich zwischen
der Bindersiebpartie und der Trockenpartie abgesaugt
wird.
[0024] Besonders effizient hat sich dabei die vorliegen-
de Erfindung erwiesen, wenn die die Faserstoffbahn
nassgelegte Glasvliesbahn ist. Gerade die Überführung
des noch nicht trockenen und daher klebrigen Glasfa-
servlieses von der Bindersieb- zur Trockenpartie ist be-
sonders anfällig für die oben beschriebene Verschmut-
zungsproblematik.
[0025] Ferner kommen die Vorteile der vorliegenden
Erfindung dann besonders gut zum Tragen, wenn die
Faserstoffbahn mit einer Geschwindigkeit von mindes-
tens 170 m/min produziert wird und/oder wenn die Fa-
serstoffbahn ein Flächengewicht von weniger als 30 g/m2

aufweist, da hier die Gefahr von Faltenbildung der Fa-
serstoffbahn im Überführbereich zwischen Bindersieb-
und Trockenpartie besonders groß ist.
[0026] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines

bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die Zeichnung.
[0027] Es zeigen

Fig. 1 ein schematisches Layout einer Anlage zur
Herstellung einer Faserstoffbahn gemäß dem
Stand der Technik;

Fig. 2 eine schematische Seitenansicht des Über-
führbereichs zwischen Bindersieb- und Tro-
ckenpartie gemäß dem Stand der Technik;

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht des Über-
führbereichs zwischen Bindersieb- und Tro-
ckenpartie gemäß der vorliegenden Erfindung;
und

Fig. 4 eine schematische dreidimensionale Ansicht
des Überführbereichs zwischen Bindersieb-
und Trockenpartie gemäß der vorliegenden Er-
findung.

[0028] Die Figur 1 zeigt ein schematisches Layout ei-
ner Anlage 1 zur Herstellung einer Faserstoffbahn 2, ins-
besondere einer Langfaserpapier- oder Nassvliesbahn.
[0029] Diese Anlage 1 zur Herstellung der Faserstoff-
bahn 2 umfasst eine Faserstoffsuspendierungseinheit 3,
eine Formierpartie 4, die ein zumindest streckenweise
unter einem Winkel α zur Horizontalen H verlaufendes
Schrägsieb 5 und zumindest einen wenigstens ein-
schichtigen, vorzugsweise mehrschichtigen Stoffauflauf
6 aufweist, eine Bindersiebpartie 7, die ein zumindest
streckenweise horizontal oder annähernd horizontal ver-
laufendes Bindersieb 8 und wenigstens einen Binder-
stoffauflauf 9 aufweist, eine ein Trocknersieb 11 aufwei-
sende Trockenpartie 10 und einen Aufwickler 12 zum
kontinuierlichen Aufwickeln der Faserstoffbahn 2 auf Wi-
ckelkerne 13 zu Wickelrollen 14.
[0030] In der Faserstoffsuspendierungseinheit 3 wer-
den alle zur Herstellung einer wässrigen Suspension be-
nötigten Komponenten, wie beispielsweise Wasser,
Schnittfasern, Bindemittel und dergleichen, in einen ers-
ten, mit einem Rührwerk 16 versehenen Behälter ("Pul-
per") 15 und danach in eine zweiten, ebenfalls mit einem
Rührwerk 18 versehenen Behälter ("Pulper") 17 gege-
ben; den Transport der wässrigen Suspension überneh-
men die Pumpen 19, 20. Die wässrige Suspension kann
beispielsweise eine Glasfaser-Aufschlämmung sein, die
Glasfasern mit einer Faserlänge im Bereich von 6 bis 40
mm, vorzugsweise von 8 bis 30 mm, insbesondere von
10 bis 25 mm, und so genanntes Weißwasser umfasst
und eine Faserkonzentration von etwa 0,2 bis 1,0 Ge-
wichtsprozent besitzt.
[0031] Der Faserstoffsuspendierungseinheit 3
schließt sich die nächste Verfahrensstufe an, nämlich die
Entwässerung der wässrigen Suspension und die Bil-
dung der Faserstoffbahn 2 mit Hilfe des in der Formier-
partie 4 angeordneten Schrägsiebs 5. Hierzu wird die
wässrige Suspension mittels eines wenigstens ein-
schichtigen, vorzugsweise mehrschichtigen, Stoffauf-
laufs 6 auf das Schrägsieb 5 aufgebracht. Das unterhalb
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des Schrägsiebs 5 aus der wässrigen Suspension abge-
filterte Wasser wird gemäß dem Pfeil 21 im Kreislauf zu-
rückgeführt und beispielsweise der den zweiten Behälter
("Pulper") 17 der Faserstoffsuspendierungseinheit 3 ver-
lassenden wässrigen Suspension beigemengt.
[0032] In der folgenden Verfahrensstufe wird wenigs-
tens ein wässriges Bindemittel, wie beispielsweise ein
wässriges Harnstoff-Formaldehyd (UF)-Harz-basieren-
des Bindemittel, mittels eines Binderstoffauflaufs 9 auf
die noch nasse und auf dem Bindersieb 8 der Binder-
siebpartie 7 aufliegende Faserstoffbahn 2 aufgebracht.
In dieser Bindersiebpartie 7 wird danach das überschüs-
sige Bindemittel in bekannter Weise auch abgesaugt.
Das wässrige Bindemittel kann in nicht dargestellter Wei-
se auch unter Verwendung eines Vorhangbeschichters
oder eines Tauschund Quetschapplikators auf die noch
nasse Faserstoffbahn 2 aufgebracht werden, allerdings
sind auch andere Aufbringmethoden, wie Sprühen, ge-
eignet.
[0033] Die nächste Verfahrensstufe dient der Trock-
nung und Verfestigung der noch nassen Faserstoffbahn
2 durch eine Aushärtung (Polymerisation) des Bindemit-
tels, das die Glasfasern in dem Glasfaser-Vlies mitein-
ander verklebt. Hierzu wird sie durch die das Trockner-
sieb 11 aufweisende Trockenpartie 10 geführt, die zwei
beheizte und dargestellte Durchlauföfen 22 oder einen
nicht dargestellten Trommel- bzw. Bandtrockner auf-
weist. Die Faserstoffbahn 2 wird hierbei im Regelfall einer
Temperatur von 100 °C bis 250 °C ausgesetzt, dies je-
doch nicht länger als 1 bis 2 Minuten.
[0034] In einer letzten Verfahrensstufe wird die einen
Flächenmassebereich von 40 bis 200 g/m2 und einen
Binderanteil von 10 bis 30 % aufweisende Faserstoff-
bahn in dem Aufwickler 12 auf Wickelkerne 14 zu Wi-
ckelrollen 13 aufgewickelt, um dann nachfolgenden Be-
arbeitungs- bzw. Verarbeitungsstationen zugeführt wer-
den zu können.
[0035] Zwischen der Bindersiebpartie 7 und der Tro-
ckenpartie 10 kann ferner eine nicht dargestellte, anstell-
bare Blaseinrichtung zur kontaktlosen Schwebendfüh-
rung der Faserstoffbahn 2 mittels Luft oder einem ande-
ren strömungsfähigen Medium vorgesehen sein, die
quer zu der Laufrichtung der Faserstoffbahn 2 mehrere
unabhängig voneinander steuer-/regelbare Blaszonen
aufweist.
[0036] Fig. 2 zeigt in einer schematischen Seitenan-
sicht den Überführbereich 24 zwischen der Bindersieb-
partie 7 und der Trockenpartie 10, sowie das Problem
der Bildung von Falten F im Stand der Technik. Die Fa-
serstoffbahn 2 wird auf dem Bindersieb 8 bis zu einer
letzten Walze 25 der Bindersiebpartie 7 transportiert,
dann in einem freien Zug bis zu einer ersten Walze 26
der nachfolgenden Trockenpartie 10 geführt, wo sie von
dem Trockensieb 11 aufgenommen und weitertranspor-
tiert wird. Die Pfeile mit den ausgefüllten Spitzen Veran-
schaulichen dabei die Strömungen der Luft, welche von
dem Bindersieb 8 der Faserstoffbahn 2 und dem Tro-
ckensieb 11 an deren Oberflächen mitgeschleppt wird.

Durch diese Luftströmungen kommt es in dem Zwischen-
raum zwischen den beiden Walzen 25 und 26 zu Turbu-
lenzen, welche sich negativ auf die im freien Zug geführte
Faserstoffbahn 2 auswirken. Insbesondere kurz bevor
die Faserstoffbahn 2 auf das Trockensieb 11 aufgeführt
wird, neigt sie dazu, Falten F auszubilden. Diese Falten-
bildung sind für den weiteren Verarbeitungsprozess der
Faserstoffbahn 2 kritisch und können sogar zum Abriss
der Faserstoffbahn 2 führen.
[0037] Fig. 3 zeigt im Wesentlichen dieselbe schema-
tische Seitenansicht des Überführbereichs 24 wie Fig. 2,
jedoch mit der erfindungsgemäßen Lösung, welche die
Faltenbildung der Faserstoffbahn 2 verhindert. Wesent-
licher Bestandteil dieser Lösung ist eine Luftabsaugvor-
richtung 27, welche im Überführbereich 24 in Höhenrich-
tung unterhalb, aber randseitig der im freien Zug geführ-
ten Faserstoffbahn 2 angeordnet ist. Mit anderen Worten
befindet sich die Luftabsaugvorrichtung 27 nicht direkt
unter der Faserstoffbahn 2, sondern ist in Maschinen-
querrichtung (Richtung orthogonal zur Bildebene der Fig.
2) seitlich zu dieser versetzt angeordnet. Die Luftabsaug-
vorrichtung 27 weist eine Öffnungsfläche 28 (vgl. Fig. 4)
auf, welche zum freien Zwischenraum zwischen den bei-
den Walzen 25 und 26 hin gerichtet ist, um Luft aus die-
sem Zwischenraum abzusaugen und dann gezielt abzu-
führen (vgl. Pfeil nach unten von Luftabsaugvorrichtung
27). Auf diese Weise können Turbulenzen im Überfüh-
rungsbereich 24 zwischen den beiden Walzen 25 und 26
weitgehend vermieden werden, so dass die Faserstoff-
bahn 2 keine Gefahr läuft, Falten F zu bilden. Gleichzeitig
ist die Luftabsaugvorrichtung 27 durch ihre randseitige
Anordnung zur noch unverklebten Faserstoffbahn 2 vor
Verschmutzungen von dieser weitgehend geschützt.
[0038] Vorzugsweise umfasst die erfindungsgemäße
Anlage 2 sowohl an ihrer Führer- als auch an ihrer Triebs-
eite jeweils eine solche Luftabsaugvorrichtung 24, wie in
Fig. 4 schematisch dargestellt. In der dreidimensionalen
Darstellung der Fig. 4 sind dabei der Übersichtlichkeit
halber nur die erste Walze 26 der Trockenpartie 10, ein
Teil des Trockensiebs 11, welches sich in Pfeilrichtung
bewegt, und die beiden randseitigen Luftabsaugvorrich-
tungen 27 gezeigt. Bei einer dieser beiden Luftabsaug-
vorrichtungen 27 ist die oben erwähnte Öffnungsfläche
28 zu erkennen. Die beiden Luftabsaugvorrichtungen 27
sind hier als Saugkästen ausgebildet.

Bezugszeichenliste

[0039]

1 Anlage
2 Faserstoffbahn
3 Faserstoffsuspendierungseinheit
4 Form ierpartie
5 Schrägsieb
6 Stoffauflauf
7 Bindersiebpartie
8 Bindersieb
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9 Binderstoffauflauf
10 Trockenpartie
11 Trockensieb
12 Aufwickler
13 Wickelkern
14 Wickelrolle
15 erster Behälter ("Pulper")
16 Rührwerk
17 zweiter Behälter ("Pulper")
18 Rührwerk
19, 20 Pumpen
21 Rückführungskreislauf
22 Durchlaufofen
24 Überführbereich
25 letzte Walze der Bindersiebpartie
26 erste Walze der Trockenpartie
27 Luftabsaugvorrichtung
28 Öffnungsfläche

α Winkel
F Falte
H Horizontale

Patentansprüche

1. Anlage (1) zur Herstellung einer Faserstoffbahn (2),
insbesondere einer Langfaserpapier- oder Nassv-
liesbahn, umfassend eine ein Bindersieb (8) aufwei-
sende Bindersiebpartie (7) zur Aufbringung eines
wässrigen Bindemittels auf die Faserstoffbahn (2)
und eine ein Trockensieb (11) aufweisende Trocken-
partie (10) zur Trocknung und Verfestigung der Fa-
serstoffbahn (2), wobei die Bindersiebpartie (7) und
die Trockenpartie (11) mit einem Abstand zueinan-
der angeordnet sind, so dass die Faserstoffbahn (1)
von dem Bindersieb (8) zu dem Trockensieb (11) in
einem freien Zug geführt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass randseitig der An-
lage (1) im Bereich des Abstands zwischen der Bin-
dersiebpartie (7) und der Trockenpartie (11) wenigs-
tens eine Luftabsaugvorrichtung (27) angeordnet ist.

2. Anlage (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne Luftabsaugvorrichtung (27) in Höhenrichtung be-
trachtet im Wesentlichen unterhalb der im freien Zug
geführten Faserstoffbahn (2) angeordnet ist, sich
aber vom Rand der Anlage (1) aus nicht bis unter
die im freien Zug geführte Faserstoffbahn (2) er-
streckt.

3. Anlage (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne Luftabsaugvorrichtung (27) ein Saugkasten ist.

4. Anlage (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,

dadurch gekennzeichnet, dass sowohl auf der
Triebseite als auch der Führerseite der Anlage je-
weils eine Luftabsaugvorrichtung (27) angeordnet
ist.

5. Anlage (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die triebseitige und
die führerseitige Luftabsaugvorrichtungen (27) der-
art ausgebildet sind, dass sich der von ihnen ausge-
hende Unterdruck unabhängig voneinander einstel-
len lässt.

6. Anlage (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bauraum un-
terhalb der im freien Zug geführten Faserstoffbahn
(2) zumindest im Bereich zwischen einer letzten Wal-
ze (25) der Bindersiebpartie (7), über welche das
Bindersieb (8) geführt ist, wenn dieses die Faser-
stoffbahn (2) abgibt, und einer ersten Walze (26) der
Trockenpartie (10), über welche das Trockensieb
(11) geführt ist, wenn dieses die Faserstoffbahn (2)
aufnimmt, freigehalten ist.

7. Anlage (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bindersieb (8)
zumindest streckenweise horizontal oder annä-
hernd horizontal verläuft und/oder die Bindersieb-
partie (7) wenigstens einen Binderstoffauflauf (9)
aufweist.

8. Anlage (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage (1) fer-
ner eine Formierpartie (4) zur Entwässerung einer
wässrigen Suspension umfasst, welche der Binder-
siebpartie (7) in Prozessrichtung der Faserstoffbahn
(2) durch die Anlage (1) vorgelagert ist, wobei die
Formierpartie (4) vorzugsweise einen Schrägsieb-
former umfasst, der ein zumindest streckenweise
unter einem Winkel (α) zur Horizontalen (H) verlau-
fendes Schrägsieb (5) und zumindest einen wenigs-
tens einschichtigen, vorzugsweise mehrschichtigen,
Stoffauflauf (6) aufweist.

9. Anlage (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage (1) fer-
ner eine Faserstoffsuspendierungseinheit (3) zur
Herstellung der wässrigen Suspension für die For-
mierpartie (4) umfasst.

10. Anlage (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage (1) fer-
ner einen Aufwickler (12) zum kontinuierlichen Auf-
wickeln der Faserstoffbahn (2) auf Wickelkerne (13)
zu Wickelrollen (14) umfasst, wobei der Aufwickler
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(12) der Trockenpartie (10) in Prozessrichtung der
Faserstoffbahn (2) durch die Anlage (1) nachgela-
gert ist.

11. Anlage (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Bin-
dersiebpartie (7) und der Trockenpartie (11) mindes-
tens eine, vorzugsweise anstellbare, Blaseinrich-
tung zur kontaktlosen Schwebendführung der Fa-
serstoffbahn (2) mittels Luft oder einem anderen
strömungsfähigen Medium vorgesehen ist, die quer
zu der Laufrichtung der Faserstoffbahn (2) mehrere
unabhängig voneinander steuer-/regelbare Blaszo-
nen aufweist.

12. Verwendung einer Anlage (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche zur Herstellung einer Fa-
serstoffbahn (2), insbesondere einer Langfaserpa-
pier- oder Nassvliesbahn, wobei im bestimmungs-
gemäßen Betrieb der Anlage (1) mittels der wenigs-
tens einen randseitigen Luftabsaugvorrichtung (27)
Luft aus dem Bereich zwischen der Bindersiebpartie
(7) und der Trockenpartie (11) abgesaugt wird.

13. Verwendung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Faserstoff-
bahn (2) nassgelegte Glasvliesbahn ist.

14. Verwendung nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Faserstoff-
bahn (2) mit einer Geschwindigkeit von mindestens
170 m/min produziert wird.

15. Verwendung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Faserstoff-
bahn (2) ein Flächengewicht von weniger als 30 g/m2

aufweist.
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